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Die Ausgabe 1/2026 umfasst 10 Seiten. 
Sollten Sie nicht alle Blätter vollständig erhalten haben, wen-
den Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung. Dort liegen wei-
tere Exemplare aus. 
 
Die Ausgabe 2/2026 erscheint voraussichtlich am 06.02.2026 
 
Annahmeschluss: 04.02.2026 

 
 

Bürgermeister 
 
Das neue Jahr 2026 
 
 
Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern der Ge-
meinde Bidingen ein gutes, glückliches, erfolgreiches und 
vor allem gesundes neues Jahr 2026.  
 
Ein neues Jahr bringt wieder neue Aufgaben und Heraus-
forderungen, denen man sich stellen muss. Auch auf die 
Gemeinde und den Gemeinderat kommen im Jahre 2026 
bereits begonnene, aber auch neue Aufgaben zu.  
 
Die Erschließung mit Straße, Kanal und Wasserleitung für 
das neue Baugebiet „Trindlweg“ im Nordwesten von Bi-
dingen wird durchgeführt. Für zwei Freiflächen-Fotovol-
taikanlagen bei Rudratsried und Bernbach wird der Be-
bauungsplan abgeschlossen werden. Die Planungen für 
den Radweg Bidingen-Bernbach und für den Glasfaser-
ausbau werden weitergeführt. 
 
Ich persönlich möchte mich bei allen Bürgerinnen und 
Bürgern für die gute Zusammenarbeit und den vertrauens-
vollen Umgang miteinander bedanken. 
 
Ihr Bürgermeister 
Franz Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
Bekanntmachung 

1. Über die Festsetzung und Entrichtung der Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2026 
(§ 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes) 
Termine: 15.02./15.05./01.07./15.08./15.11. d.J. 
 
Die Grundsteuer A und B wird für diejenigen Steuerpflich-
tigen, die für das Kalenderjahr 2026 die gleiche Grund-
steuer wie im Jahr 2025 zu entrichten haben, in der gleichen 
Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. Dies bedeutet, dass Steu-
erpflichtige, die keinen Grundsteuerbescheid für 2026 er-
halten, für das Kalenderjahr 2026 die gleiche Grundsteuer 
wie im Kalenderjahr 2025 zu den o.a. Fälligkeitszeitpunk-
ten zu entrichten haben. 
 

2. Über die Erhebung der Gewerbesteuer-Vorauszahlun-
gen für das Kalenderjahr 2026 
 (§ 19 Gewerbesteuergesetz) 
Termine: 15.02./15.05./15.08./15.11. d.J. 
 
Der Steuerschuldner hat zu o.a. Terminen die Vorauszah-
lungen zu entrichten. Jede Vorauszahlung beträgt grund-
sätzlich ein Viertel der Steuer, die sich bei der letzten Ver-
anlagung ergeben hat. Die Höhe der Vorauszahlung ist dem 
Steuerschuldner bereits im Bescheid schriftlich mit Fällig-
keitszeitpunkten bekannt gegeben worden. 
 

3. Über die Erhebung der Hundesteuer für das Kalender-
jahr 2026 (Art. 3 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz) 
Termin: 01.04. d.J. 
 
Die Hundesteuer wird für das Jahr 2026 neu berechnet. Es 
wird für jeden Steuerschuldner eine neuer Bescheid ver-
sandt. 

Abgabepflichtig 

Abgabepflichtig sind die jeweiligen Grundstückseigentü-
mer, Halter von Hunden bzw. gewerbesteuerzahlenden Be-
triebe in den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsge-
meinschaft Biessenhofen (Gemeinde Aitrang, Bidingen, 
Biessenhofen, Ruderatshofen) gem. Grundabgabenbe-
scheid / Hundesteuerbescheid / Gewerbesteuer-Vorauszah-
lungsbescheid. 
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Bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten bestehen bei den orts-
ansässigen Banken und Sparkassen der Mitgliedsgemein-
den. Säumige Zahler werden nach Ablauf dieser Termine 
gebührenpflichtig (Auslagenersatz, Säumniszuschlag) erin-
nert. Bei vorliegenden Einzugsermächtigungen erfolgt dies 
durch die Kasse der Verwaltungsgemeinschaft Biessenh-
ofen. 
 
Für die Steuer- bzw. Gebührenschuldner treten mit dem 
heutigen Tag die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen heute ein schriftlicher Bescheid zugegangen wäre.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch einlegt (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
1. Wenn Widerspruch einlegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen, Füssener Str. 12, 
87640 Biessenhofen, einzulegen. Sollte über den Widerspruch 
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Ver-
waltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann 
nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Wi-
derspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Um-
stände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten (z.B. die jeweilige Gemeinde) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
2. Wenn Sie unmittelbar Klage erheben: 
Die Klage ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg, 
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheid zu 
erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (z.B. die 
jeweilige Gemeinde) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Vorläufige Vollstreckbarkeit dieses Bescheides 

Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 
dieses Bescheids nicht gehemmt, insbesondere die Einhebung 
der angeforderten Beträge nicht aufgehalten (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung). Beim Verwaltungsgericht 
Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, kann die Anord-
nung der aufschiebenden Wirkung beantragt werden. 
 

Folgen verspäteter Zahlung 

Wenn Ihre Zahlung erst nach Ablauf des Fälligkeitstags einem 
unserer Konten gutgeschrieben wird, sind Säumniszuschläge 
von 1. v. H. des rückständigen Rechnungsbetrags für jeden an-
gefangenen Monat der Säumnis zu zahlen. Außerdem haben Sie 
ggf. die entstehenden Mahngebühren und Beitreibungskosten zu 
tragen; dies gilt auch dann, wenn Sie gegen den Bescheid Wi-
derspruch einlegen. 

Hinweise zum Widerspruchsverfahren 

Der Widerspruch soll entsprechend begründet werden, da an-
dernfalls binnen kurzer Frist nach Aktenlage entschieden wer-
den kann. Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen Ihnen 
keine Kosten. Ist der Widerspruch erfolglos oder wird er zurück-
genommen, so haben Sie die Kosten des Widerspruchs zu tra-
gen. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektronischer 
Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. 

 
Entscheidungen in einem Grundlagenbescheid (Messbescheid 
und Zerlegungsbescheid) können nur durch Anfechtung des 
Grundlagenbescheides, nicht durch Anfechtung des Folgebe-
scheides angegriffen werden (§ 351 Abs. 2 AO). Einwendun-
gen, die sich gegen die Steuerpflicht überhaupt, gegen die 
Höhe des Messbetrages bzw. Zerlegungsanteils oder gegen ei-
nen Verspätungszuschlag richten, sind also beim zuständigen 
Finanzamt vorzutragen. 
 
Biessenhofen, 10.12.2025 
 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BIESSENHOFEN 
 

Wolfgang Eurisch 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 

Gemeinderat 
 
Aus der Sitzung vom 17.12.2025 
 
Einbeziehungssatzung Angerweg II in Bernbach 
 
Frau Unger stellt dem Gemeinderat die Abwägungen der Stel-
lungnahmen und den Satzungsbeschluss der Einbeziehungssat-
zung Angerweg II, detailliert vor.  
 
EBS Angerweg II - Abwägung der Stellungnahmen im förm-
lichen Beteiligungsverfahren 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Bidingen wägt die Stellungnahmen der Behör-
den und Träger öffentlicher Belange ab. Die Einzelbeschlüsse 
liegen als Anlage „Abwägung“ dem Protokoll bei und sind Be-
standteil dieses Beschlusses. Der Gemeinderat beschließt, dass, 
dass die Änderungen durch das Architekturbüro Hörner & Part-
ner in die Begründung eingearbeitet werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
12 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
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EBS Angerweg II - Satzungsbeschluss 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Bidingen beschließt die Einbeziehungssat-
zung „Angerweg II“, Bernbach. bestehend aus Textteil und Be-
gründung in der Fassung vom 17.12.2025 mit Umweltbericht in 
der Fassung vom 02.07.2025, als Satzung. Die Verwaltung wird 
beauftragt die Satzung ortsüblich bekannt zu machen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
12 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Agri-Pho-
tovoltaikanlage Bernbach Nord" 
 
Vorstellung der Abwägungs- und Beschlussvorlage 
Beschluss: 

3.1 Der Gemeinderat der Gemeinde Bidingen macht sich die In-
halte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur Fassung vom 
08.07.2025 zu eigen.  

3.2 Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte 
wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung 
zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgearbeitet. 
Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse 
im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den 
Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. Der Gemeinderat bil-
ligt diese Entwurfsfassung vom 17.11.2025. Die Verwaltung 
wird beauftragt, mit dem Entwurf zum Vorhabenbezogener Be-
bauungsplan "Agri-Photovoltaikanlage Bernbach-Nord" in der 
Fassung vom 17.11.2025 die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. Da die Grundzüge der Planung von den Ände-
rungen und Ergänzungen nicht berührt sind, wird gem. § 4a Abs. 
3 Satz4 BauGB bestimmt, dass die Einholung der Stellungnah-
men bezüglich der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange auf die von den Änderungen oder Ergänzungen berühr-
ten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange be-
schränkt wird. Die Dauer der Beteiligungen wird gem. § 4a Abs. 
3 Satz3 BauGB auf eine angemessene Frist von 2 Wochen ver-
kürzt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
13 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
 
Billigungs- und Beteiligungsbeschluss zur erneuten Verfah-
rensrunde 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bidingen billigt den Entwurf 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Agri-Photovoltaikan-
lage Bernbach Nord" in der Fassung vom 17.11.2025.  
Mit diesem Entwurf sind die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.   
 
Abstimmungsergebnis: 
13 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 

Erneuerung der Wasserleitung nach Königsried 
mit Förderantrag 
 
Die derzeitige Wasserleitung vom Hochbehälter nach Königs-
ried stammt aus den 70er Jahren. 
Im Bereich der Steige nach Königsried hoch ist die Wasserlei-
tung in immer kürzeren Abständen defekt und Wasser tritt aus. 
Grund dafür ist die damalige Verlegung in Kies ohne Sand und 
wohl auch Bodenveränderungen des Hanges. Die Suche und Be-
hebung der Schadstelle ist zeitaufwändig und kostenintensiv. 
Daher soll die Wasserleitung vom Hochbehälter nach Königs-
ried neu verlegt werden. 
Bei durchgängiger Verlegung in der bestehenden Straße werden 
die Kosten auf etwa 0,5 Mio. € geschätzt. Eine Verlegung neben 
der Straße wird geprüft, damit die Kosten spürbar reduziert wer-
den können. Eine Förderung über das Programm RZ-WAS 
würde mindestens 40% betragen, das wären etwa 140.000 € 
 
Beschluss: 
Für die Verlegung einer neuen Wasserleitung nach Königsried 
soll ein Förderantrag gestellt werden und die Kosten im Haus-
halt für 2026 vorgesehen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
13 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
 
 
Einbau einer zusätzlichen Toilette in der Alten 
Schule in Bernbach 
 
Im Gebäude der Alten Schule in Bernbach bringt die gemein-
same Nutzung der Toiletten für Gaststätte und Vereie zuneh-
mend Probleme mit sich. 
Ein Vorschlag der Blaskapelle Bernbach sieht vor, in den ehe-
maligen Notschlachtraum eine Toilette einzubauen, die für die 
beiden Vereine (Blaskapelle, Schützen) nutzbar ist. Dabei wird 
die notwendige Handwerksarbeit von der Blaskapelle geleistet, 
das Material soll von der Gemeinde übernommen werden. Zu-
künftige Reinigungsmaßnahmen werden vom Verein übernom-
men.  
Die Kosten werden auf etwa 12.000 € plus Erschließung zum 
Abwasserkanal ca. 4.000 € für die Gemeinde geschätzt.  
Der Gemeinderat diskutiert und äußert sich positiv zu diesem 
Vorhaben, möchte aber eine genauere Kostenschätzung und die 
Klärung, ob nur eine gemeinsame Toilette in einem öffentlichen 
Gebäude möglich ist und ob ein Bauantrag notwendig ist. 
 
Beschluss: 
Eine Toiletteneinbau soll grundsätzlich unterstützt werden, Es 
soll eine konkrete Planung (1 oder 2 Toiletten) und eine Kos-
tenschätzung erstellt werden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
13 Ja-Stimmen : keine Nein-Stimme 
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Ämter und Behörden 
 
Aktion Check-Dein-Risiko – Jetzt für Beratung 
bewerben! 
 
Wie kann ich mein Haus vor zunehmenden Extremwetterereig-
nissen schützen? Die Servicestelle Klima des Landkreises Os-
tallgäu hat in Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umwelt-
zentrum Allgäu (eza!) und der Verbraucherzentrale Bayern 
e.V.  dafür die Aktion „Check-Dein-Risiko – mach dein Haus 
klimafit“ ins Leben gerufen. Hausbesitzerinnen und Hausbesit-
zer erhalten im Rahmen des Pilotprojekts eine individuelle Be-
ratung, bei der sie erfahren, wie sie ihre Immobilie wirksam vor 
den Folgen des Klimawandels, z.B. Starkregen und Sturm, 
schützen können. Im Oktober ist die Aktion im südlichen Land-
kreis gestartet und wurde mittlerweile für den ganzen Landkreis 
geöffnet. Insgesamt stehen im Rahmen des Pilotprojekts insge-
samt 100 kostenlose Beratungen zur Verfügung. Sollten sich 
darüber hinaus Interessenten melden, werden diese nicht leer 
ausgehen, sondern können das Angebot gegen eine geringe Kos-
tenbeteiligung von 40,- Euro für sich buchen. Die Anmeldung 
ist möglich unter www.eza-allgaeu.de/check-dein-risiko-ostall-
gaeu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abfallwirtschaft 
 

Mobile Problemmüllsammlung 
 
Bidingen 
Wertstoffhof Freitag, 08.05.26       10.45 bis 11.45 Uhr 
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Fundsachen 
 

Gegenstand: Fundort: 
Geldbeutel, blau, Textil, „Puma“ 
mit Inhalt 

Nahkauf 

Renault Autobedieneinheit im 
schwarzen Lederetui, Autohaus 
Koll Schongau 

Nahkauf 

Schlüssel, 2 Stück mit schwarzem 
Schlüsseletui mit kleinem Spar-
kassenzeichen 

Nahkauf 

Kinderuhr mit rosa Armband  Nahkauf 
Armband Amethyst (fliederfar-
ben) 

Nahkauf 

Graue Kapuzenjacke mit blauen 
Streifen von Adidas, Gr. 146/152 

Turnhalle 

1 Paar silberfarbene Kinderohr-
ringe mit buntem Schildkrötanhä-
nger 

Turnhalle 

Rote Trinkflasche (Sigg) mit Bat-
man-Aufdruck 

Turnhalle 

Goldfarbene Trinkflasche, Metall Turnhalle 
1 SKIPBO Kartenspiel Turnhalle  

 
Die Fundsachen können im Rathaus abgeholt werden. 
 

Mittelschule Biessenhofen 
 
Während draußen die Abenddämmerung anbrach, versammel-
ten sich Kinder, Eltern und Lehrkräfte in der weihnachtlich de-
korierten Aula der Mittelschule Biessenhofen. Die Schulfamilie 
hatte dieses Jahr wieder zu einer Weihnachtsfeier eingeladen 
und zahlreiche Besucher waren der Einladung am Donnerstag-
nachmittag gefolgt. Elternbeirat, Lehrkräfte und vor allem die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler hatten in den Wochen 
zuvor ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Bevor 
die Besucher herzlich von der Schulleiterin Frau Kraft begrüßt 
wurden, konnten sie sich in aller Ruhe mit Essen und Trinken 
versorgen. Für das leibliche Wohl hatte der Elternbeirat mit Un-
terstützung der Eltern gesorgt. Den Auftakt der Feier startete die 
Bläsergruppe mit dem Lied „Alle Jahre wieder“. In ihrer an-
schließenden Begrüßung bedankte sich Frau Kraft bei allen, die 
tatkräftig und unermüdlich trotz krankheitsbedingter Widrigkei-
ten die Feier auf die Beine gestellt hatten. In dem gut sechzig-
minütigen Programm überzeugten nicht nur die Bläsergruppe, 
der Schulchor oder die Tanzgruppe. Die Fünftklässler trugen 
ihre selbstverfassten Weihnachtsgedichte vor, in denen sie ihre 
Vorfreude auf Weihnachten zum Ausdruck brachten. Die Schü-
lerinnen und Schüler der 7. Klasse überraschten das Publikum 
mit ihrem Theaterstück „Weihnachtsmann & Co.KG“. Die 
Klasse 8a hatte etwas ganz Besonderes vorbereitet und aktivierte 
alle Besucher mit ihrem Weihnachtsquiz. Eifrig versuchten alle 
Anwesenden die gestellten Fragen zu beantworten. Den 
Schlusspunkt setzte der Schulchor gemeinsam mit den Bläsern 
und Instrumentalisten mit dem schmissigen Lied „Plätzchen, 
Plätzchen“. Die Kinder freuten sich über den begeisterten Ap-
plaus, mit dem das Publikum ihre Wertschätzung zum Ausdruck 
brachte. Auch nach den Abschlussworten der Schulleitung blie-
ben die Besucher noch beisammen und ließen die wunderbare 
Feier in stimmungsvoller Atmosphäre ausklingen. (msb) 
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Seniorenessen 
 
Gemeinsamer Mittagstisch 
 

ür viele ältere oder allein lebenden Bürger ist dies eine 
Möglichkeit, einmal im Monat, in geselliger Runde zu Mit-

tag zu essen. Herzlich eingeladen sind natürlich auch alle, die 
einfach mal keine Lust zum Kochen haben. Lassen Sie sich  
verwöhnen! 
Deshalb haben wir, gemeinsam mit unserem Gastwirt in Bern-
bach, ein preisgünstiges Angebot für Sie zusammengestellt. 
 
Am Freitag, den 09.01.2026 bietet die Gaststätte „Alte Schule“ 
in Bernbach den Mittagstisch für Senioren an. 
Um besser planen zu können ist eine telefonische Anmeldung 
bis spätestens zwei Tage vorher erforderlich. 
„Alte Schule“ Bernbach, Tel. 08348/9764615 oder  
Handy 015251974760. 
 

Übung der Bundeswehr 

om 02.02. bis 04.02.2026 finden im Gemeindebereich Bi-
dingen Bundeswehrübungen statt. 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den übenden 

Truppen fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von liegen gelas-
senen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen und auf 
die Strafbestimmungen nach dem Sprengstoffrecht wird beson-
ders hingewiesen. Die Truppe wird bemüht sein, Schäden an pri-
vatem und öffentlichem Eigentum zu vermeiden. Ersatzansprü-
che für evtl. Schäden sind sofort der Gemeinde anzuzeigen. 
 

Vereine 
 

Heimat- und Trachtenverein 
 
Jahresversammlung des 
Heimat- und Trachtenverein Kaltentaler Bidingen 
 
Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 
die Jahresversammlung findet am Sonntag, den 25.01.2026 um 
20.00 Uhr im Trachtenraum statt. Dazu laden wir alle Mitglie-
der herzlich ein. 
 

1. Weiberkränzle  
am 24. Januar heißt es: 

Lachen, Ratschen, Feiern! 薋薌薍薎薏薐薓薔薕薖薑薒薗 
궼궾궽 Alte Schule in Bernbach 
꾯꾰꾱꾬꾲 Beginn: 14 Uhr 

룇룈룉룊룋 Einlass ab 13:30 Uhr – freie Platzwahl 
Wir sind ausverkauft! 

Aber keine Sorge: 
Ab 20 Uhr, nach dem offiziellen Teil, freuen wir uns trotzdem 

über den ein oder anderen Gast, der mit uns weiter Party  
machen möchte 쐨쐩쐪쐬쐭쐮쐫ꤿꥀꥁꥂꥃꥄꥅꥆꥑꥐꥏꥎꥍꥌꥋꥊꥉꥈꥇꥒ꥓꥔ 

Wir freuen uns auf euch und einen unvergesslichen Nachmittag 
& Abend! 

Euer Trachtenverein Kaltentaler Bidingen e.V. 
 

 
 

Trachtenkränzle 
Am Faschingssamstag, den 14. Februar 2026 um 20 Uhr fin-
det in der Turnhalle unser maskiertes Trachtenkränzle statt. 
Das Salonorchester spielt zum Tanz auf und übergibt anschlie-
ßend die musikalische Unterhaltung an die Theatermusikanten. 
Für das leibliche Wohl ist durch unseren Wirt bestens gesorgt. 
Lustige Einlagen und Verpflegung an der Bar gibt’s von uns.  
Auf einen tanzreichen Abend mit euch freuen wir uns! 
 
Schützenverein Edelweiß 
 

 

F 

V 
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Jagdgenossenschaft Bidingen 
 

 

Termine 
 

03.01. Musikkapelle Bidingen, Jahreskonzert, 20.00 Uhr,  
              Turnhalle 
05.01. Pfeifenclub, Vereinskegeln, 16.00 Uhr, Kegelbahn 
09.01. Gemeinsamer Mittagstisch, Gaststätte „Alte Schule“  
              Bernbach 
13.01. Frauenfrühstück, 8.30 Uhr, Pfarrheim 
16.01. Schützenverein Edelweiß, Jahresversammlung, 

20.00 Uhr, Schützenraum 
24.01. Heimat- und Trachtenverein, Weiberkränzchen, 

14.00 Uhr, Alte Schule Bernbach 
25.01. Heimat- und Trachtenverein, Jahresversammlung, 

20.00 Uhr, Trachtenraum 
28.01. Jagdgenossenschaft, Jahresversammlung, 20.00 Uhr, 

Sportgaststätte Barty´s Restaurant 

04.02. Heimat- und Trachtenverein, Mittwochsball, 20.00 
Uhr, Turnhalle 

07.02. SV Bidingen, Sportlerball, 20.00 Uhr, Turnhalle 
 

Quartiersbüro/ 
Seniorenberatung 

 
 
Quartiersbüro Biessenhofen/Bidingen,  
Regina Wegmann 0152 53410604 
Di, Mi, Do 8:30 – 12 Uhr 
 

Aktuelles Seniorenblättle  
 
Ab Mitte Januar liegt wieder ein neues Seniorenblättle für Sie 
aus mit Aktuellem aus dem Quartiersbüro, Unterhaltung und 
vielerlei Anregungen. Hier finden Sie das Blättle:  
Rathaus, Physiotherapie Möller, Nahkauf Supermarkt, Praxis 
Chr. Gabriel, Raiffeisenbank, Frisör, Bücherei, Bäckerei und in 
den Kirchen.  
Geben Sie das Blättle gern auch an andere Senioren weiter. Ge-
rade wer nicht mehr mobil ist, freut sich sicher über Lesestoff! 
Die Online-Ausgabe finden Sie auf der Gemeinde-Homepage. 
 
Seniorenbegleiter-Schulung in Biessenhofen ... 
 
Flyer dazu liegen im Bidinger Rathaus aus. Wenn Sie hilfebe-
dürftige Menschen unterstützen möchten (gerne auch im Rah-
men unserer Nachbarschaftshilfe allerHand 뇤눎눐눑눒눏), erhalten Sie 
bei der Schulung wertvolle Infos zu den Themen 

 Betreuung 
 Kommunikation und Begleitung 

 Unterstützung bei der Haushaltsführung 
 

Der Kurs ist kostenfrei und findet statt im Biessenhofener 
Pfarrheim, Kirchenstr. 1a, jeweils Freitag nachmittags, Sams-
tag tagsüber:  

 6. und 7. März  
 20. und 21. März  
 17. und 18. April  

 
Für Kaffee, Getränke und kleine Snacks ist gesorgt.  
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Unsere Referenten:  
Irmgard Haberberger, Seniorenbeauftragte des Landkreises 
Dr. Christoph Nowak, Facharzt Allgemeinmedizin 
Christine Reischl, hauswirtschaftlicher Fachservice Ostallgäu 
Clasina Kuhnen, Gerontofachkraft 
Melissa Staffen, Pflegestützpunkt LRA OAL 
 
Weitere Informationen und Anmeldung:  
Seniorenbeauftragte Irmgard Haberberger: 08342 911-475, 
Irmgard.Haberberger@lra-oal.bayern.de 
Quartiersmanagerin Regina Wegmann, Kursleitung: 0152 5341 
0604 
 

Kino & Kaffee für Ältere: FILM-reif  
Auch im neuen Jahr soll es wieder regelmäßig FILM-reife 
Nachmittage geben. Jeweils am 2. Dienstag der ungeraden Mo-
nate hält die Filmburg Kaffeeklatsch, Infos und beste Unterhal-
tung bereit! Los geht´s am 13. Januar mit „Ich will alles. Hilde-
gard Knef“. Wahre Diven verlieren ihre Vornamen – die Knef 
hat dies geschafft! Im gezeigten Film kommt sie fast ausschließ-
lich selbst zu Wort - eine dokumentarische Biografie über eine 
Künstlerin, die nach wie vor zeitlos erscheint. 
Der Seniorenkreis Rieder und auch zahlreiche Kinogäste haben 
sich bereit erklärt, etwas Selbstgebackenes mitzubringen – denn 
das gehört bei FILM-reif unbedingt dazu! Einlass ist ab 14 Uhr, 
„die Knef“ erscheint dann um 15 Uhr.  
Zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist der Treffpunkt am Bi-
dinger Rathaus um 13:30 Uhr! 
 
NEU  -  NEU  -  NEU  -  NEU  -  NEU  -  NEU  -  NEU  
-  NEU 
Kochen 60+ 
Gemeinsam kochen und essen – dieses Angebot gibt es ab Feb-
ruar 1 x monatlich samstags ab 10 Uhr in der Küche der Mittel-
schule Biessenhofen. 
Zusammen macht Schnippeln, Rühren, Kneten, Essen und auch 
Abspülen doch einfach mehr Spaß.  
Christine Reischl, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, möchte 
gemeinsam mit Ihnen leckere Menüs zubereiten. Der 1. Termin 
steht schon fest: 7. Februar. Und auch der Speiseplan ist schon 
erstellt! Für weitere Menüs werden dann Vorschläge gesam-
melt. 
Unkostenbeitrag 10 € 
Bei Interesse und Appetit dürfen 
Sie sich gern ab 12.01. melden im 
Quartiersbüro: 0152 5341 0604 
 
 
 
 
allerHand- Helfertreffen 
am Donnerstag, 22. Januar um 18:30 Uhr findet im Pfarrsaal 
Biessenhofen, Kirchenstr. 1a, ein Treffen für allerHand-Helfer 
und alle Interessierte statt. Dr. Sabine Sprich wird die Nachbar-
schaftshilfe aus Sicht einer Hausärztin und ehemals pflegenden 
Angehörigen beleuchten (Bestimmt hat sie auch noch „was Lu-
schtiges“ dabei!). Neben allerHand aktuellen Infos gibt es auch 
heiße Suppe und kühlen Sekt! 
Eine kurze Anmeldung bis zum 19. Januar per Mail ist nicht 
zwingend, erleichtert aber die Planung!  
Regina Wegmann  0152 5341 0604 
Regina.Wegmann@biessenhofen.bayern.de 

Morgenspaziergang in Bidingen 
 
 
 
Gemeinsam durch den Wintermorgen spazieren: „Wach am 
Hühnerbach“ findet statt am Dienstag, 20. Januar von 9 bis 
10:30 Uhr, Treffpunkt am Bidinger Rathaus.  
Bei einer Laufstrecke von ca. 2,5 km halten wir zusätzlich mit 
kleinen Übungen Körper, Geist und Seele fit! Eine Anmeldung 
ist nicht nötig, der Spaziergang findet bei (fast) jedem Wetter 
statt. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.  
 

Frauenfrühstück 
 

rauenfrühstück am Dienstag, den 13. Januar 2026, um 
08:30 Uhr im Pfarrheim Bidingen. Thema "Siehe, ich 

machen alles neu." (Offenbarung 21,5)  (Jahresthema der 
evangelischen Kirche) 
 

Pfarrgemeinde 
 

Vergelt's Gott  
für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. 
 
Wir wünschen für das „Neue Jahr 2026“ Euch allen  
Lebensfreude, Zuversicht, Gesundheit, Glück und ein  
lebendiges Gottvertrauen 
 
Das Pfarrbüro Team 
 
 
 
 
ST. PANKRATIUS BIDINGEN  
 
04.01. Sonntag  
10:15 Pfarrgottesdienst in den Anliegen der Pfarreiengemein- 
schaft - Aussendung der Sternsinger  
06.01.Dienstag ERSCHEINUNG DES HERRN –  
EPIPHANIE  
08:45 Heilige Messe - Kindersegnung und Empfang der  
Sternsinger, Segnung von Wasser, Salz,  
Kreide und Weihrauch  
10.01. Samstag  
19:00 Vorabendmesse  
13.01. Dienstag  
16:30 Abendmesse  
14.01. Mittwoch  
15:00 1. Weggottesdienst für die Erstkommunionkinder aus  
Bidingen und Bernbach  
18.01. Sonntag  
08:45 Sonntagsgottesdienst - PATROZINIUM Hl. Sebastian –  
Opfer für die Kirchenheizung  
20.01. Dienstag  
16:30 Abendmesse  
25.01. Sonntag  
10:15 Wortgottesfeier  
27.01. Dienstag  
16:30 Abendmesse  
 

F 
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31.01. Samstag  
19:00 Vorabendmesse zu Mariä Lichtmess mit Blasiussegen 
und Kerzenweihe  
03.02. Dienstag  
16:30 Abendmesse  
08.02. Sonntag  
10:15 Pfarrgottesdienst in den Anliegen der  
Pfarreiengemeinschaft - Opfer für die Kirchenheizung  
10.02. Dienstag  
16:30 Abendmesse 
 
ST. JOHANNES BERNBACH 
03.01. Samstag  
19:00 Vorabendmesse in St. Michael Ob - Aussendung der 
Sternsinger  
06.01. Dienstag ERSCHEINUNG DES HERRN - 
EPIPHANIE  
08:45 Heilige Messe im Pfarrstadel - Kindersegnung - Segnung 
u. Aussendung der Sternsinger, Segnung von Wasser, Salz, 
Kreide und Weihrauch  
11.01. Sonntag  
10:15 Pfarrgottesdienst in den Anliegen der Pfarreiengemein-
schaft in St. Michael Ob - Opfer für die Kirchenheizung  
17.01. Samstag  
14:30 Heilige Messe - PATROZINIUM Hl. Antonius in der An-
toniuskapelle  
22.01. Donnerstag  
16:30 Abendmesse im Pfarrhof Bernbach (Kindergarten)  
25.01. Sonntag  
08:45 Sonntagsgottesdienst in St. Michael Ob  
02.02. Montag DARSTELLUNG DES HERRN (Mariä 
Lichtmess)  
19:00 Heilige Messe in St. Michael Ob mit Blasiussegen und 
Kerzenweihe  
05.02. Donnerstag  
16:30 Abendmesse im Pfarrhof Bernbach (Kindergarten)  
07.02. Samstag  
19:00 Vorabendmesse 
 
Vorankündigung: 
  
Die Renovierungsarbeiten sind fast abgeschlossen, 
und wir freuen uns auf die  
  

Wiedereinweihung der Kirche 
St. Johannes Baptist Bernbach  
am Sonntag, 22.02.2026 
  

Kommt und feiert mit uns! 
 
Wallfahrt der Pfarreiengemeinschaft  
Bidingen – Biessenhofen 
 

In der Zeit vom Montag, 22. Juni 2026 bis zum Mittwoch, 24.  
Juni 2026 werden wir wieder eine dreitägige Pfarrwallfahrt  
anbieten. Ziel ist die Gegend um das Kloster Beuron. Sehr  
schön an der Donau gelegen ist unsere Herberge, das christliche  
Gästehaus „Maria Trost“ in Beuron.  
 
Die Anreise am Montag geht über Buxheim (Chorgestühl in der  
Kartause) oder Kloster Bad Schussenried, Zwiefalten (Kirche)  
und Heiligkreuztal (Kloster). 

 
Am Dienstag besichtigen wir das Kloster Beuron, anschließend  
können wanderfreudige Pilger die Donau entlang zum Gasthaus  
Jägerhaus laufen. Alle, die weniger gut zu Fuß sind, kommen  
mit dem Bus dahin. Abends Vortrag von Walter Kayser: 
„Einige Worte zur Geschichte des Mönchtums und der  
Bedeutung des St. Galler Klosterplanes“.  
Eine gute Einführung für den Besuch am Mittwoch auf dem  
Campus Galli bei Meßkirch. Auf dieser Klosterbaustelle ent- 
steht Tag für Tag ein Stück Mittelalter: Handwerker und Ehren 
amtliche schaffen ein Kloster auf Grundlage des St. Galler Klos- 
terplanes. Dieser Plan ist weltberühmt, gezeichnet wurde er vor  
1200 Jahren nicht weit entfernt auf der Insel Reichenau. Hier bei  
Meßkirch erwacht nun ein Stück Geschichte zum Leben: ohne  
 
Maschinen ohne modernes Werkzeug. Erleben sie das Mittelal- 
ter hautnah (so heisst es in der Beschreibung).  
 Die Rückreise geht über Sigmaringen.  
 
Die Unkosten belaufen sich von  260,-- bis 290,--  Euro/p. P.  
(Bus, Übernachtung/Frühstück,  
2 Abendessen, Eintrittspreise) bei 40 Teilnehmern, bzw. EZ  
oder DZ. Drei Mittagessen müssen selbst übernommen wer 
den.  
 
Informationen und Anmeldung bis spätestens Ende März  
2026 bei: 
Markus Wehnert : Handy 0173 827 91 80 
Traudl Klose: Handy 0160 271 24 51   
 
 
Island 
Bilder und Videos unserer Islandreise im Mai 2025. 
 
Auf mehrfache Nachfrage am Mittwoch, den 21.01.2026 um  
19.00 Uhr im Pfarrheim Bidingen 
 
Detlev Klose 
 
 
 

Jubilare 
 
Wir gratulieren zum 
 
75. Geburtstag 
Rosemarie Michelsen, Bernbach 
Stefan Lerchenmüller, Bernbach 
 

100. Geburtstag 
Otto Guggenmos, Bidingen 
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